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Informationen zur Umsetzung der 3 G-Regelung am Arbeitsplatz sowie zur Umsetzung 

der 3 G-Regelung innerhalb der pädagogischen Arbeit in der Hamburger Kindertagesbe-

treuung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Kita-Leitungen, 

 

 

wie bereits im Zusammenhang mit der Übersendung der neuen Handlungsempfehlungen und 

der Infografiken angekündigt, möchten wir Ihnen heute die Informationen zu der 3 G-Regelung 

am Arbeitsplatz sowie zu der veränderten Vorgabe zur 3 G-Regelung im pädagogischen Alltag 

zukommen lassen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Verbindlichen Handlungsempfehlungen im Umgang mit 

dem Coronavirus für Kindertageseinrichtungen – Fassung XIII noch zeitnah angepasst werden. 

 

 

3 G am Arbeitsplatz  

 

Alle Beschäftigten einer Kita und alle weiteren dort tätigen Personen müssen entweder gene-

sen, geimpft oder getestet sein, um in der Kita arbeiten zu dürfen. Die genesenen und geimpf-

ten Beschäftigten müssen ihren Impfausweis bzw. ihre Genesenenbescheinigung dem Träger 

vorlegen. Die anderen Beschäftigten müssen täglich vor Arbeitsbeginn einen Test durchführen. 

Dieser Test kann in jedem Testzentrum oder in Gegenwart der Testverantwortlichen der Kita 

stattfinden, sofern Sie dies anbieten möchten. Wenn der Test in einen Testzentrum gemacht 

wurde, muss eine entsprechend gültige Bescheinigung vorgelegt werden, die in der Regel in-

nerhalb von 15-30 Minuten von den Testzentren per E-Mail zugesandt wird.  

 

Nähere Informationen zur Arbeitsschutzverordnung des Bundes finden Sie unter BMAS - Be-

trieblicher Infektionsschutz. 

https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html;jsessionid=AFBFEB7854ACCDAFE4402AA278661BC1.delivery2-master#doc89168596-e024-487b-980f-e8d076006499bodyText3
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html;jsessionid=AFBFEB7854ACCDAFE4402AA278661BC1.delivery2-master#doc89168596-e024-487b-980f-e8d076006499bodyText3


 

 

 

Angesichts der hohen Impfquoten bei den Kita-Beschäftigten von rund 87 % beim pädagogi-

schen Personal und von rund 71% beim nicht-pädagogischen Personal (jeweils ohne Genese-

ne) hoffen wir, dass Ihnen die Umsetzung der 3G-Regelung für die Beschäftigten gut möglich 

ist.  

 

 

3G in der Kita 

 

Die gemäß des Landesrahmenvertrags durchzuführenden Gespräche, wie z.B. Entwicklungs-

gespräche, Viereinhalbjährigengespräche, Elterngespräche zu Kindeswohlgefährdungen und 

die Eingewöhnung unterliegen ebenfalls der 3G-Regel. Die Eltern müssen nachweisen, dass 

sie genesen oder geimpft sind. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen sie eine gültige Testbe-

scheinigung vorlegen. Ein Antigen-Schnelltest kann auch im Beisein der Testverantwortlichen 

der Kita durchgeführt werden, sofern Sie dies den Eltern anbieten möchten.  

 

Davon ausgenommen sind die Bring- oder Abholsituationen, damit sichergestellt wird, dass alle 

Kinder weiter betreut werden können, auch wenn ihre Eltern 3G ablehnen.  

 

Bei allen darüber hinaus freiwilligen und individuell angebotenen Gesprächen und Veranstal-

tungen, wie z.B. Weihnachtsfeiern, gilt ebenfalls die 3 G-Regel. Diese gilt auch auf dem Außen-

gelände. 

 

Die jetzt geltende medizinische Maskenpflicht in den Innenräumen der Kitas bleibt bestehen. 

Sie ist weiterhin verpflichtend, wenn Eltern ihre Kinder holen oder bringen.  

 

 

Bitte leiten Sie diese Informationen an die Eltern weiter. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Dr. Dirk Bange 

 

 

 

 
 


